
5855NL Z D Freitagsabstinenz. an lokalen Feiertagen.
Auge gefaßt en un: meınen, deren edurie das iınd doch
nıcht Da soll der Seelsorger die Gläubigen darauf hinweisen,
daß die heılıge Ölung och andere überaus segensreiche Wir-
kungen zeıtigt, die dem kranken Kınd VO rößtem Nutzen sınd,
die ıhm zugute kommen, selbst wenn keine Sunde und keine
Sündenstrafe tılgen ware: übernaturliche ärkun In den
Leiden der Krankheit, Errleichterung des Todeskampfes und
mögliıcherweılse Wiederherstellung der Gesun  el Dann
werden gläubige Eiltern Sgern bereıt se1n, ıhrem sterhbenskranken
Kinde die unschätzbare Wohltat zuteıl werden lassen, die
der gütıge ott u11 der Verdienste Christi wıllen en Eirlösten
in diesem Heiltum bereıtet hat

Zwittau (Mähren), edemptoristenkolleg.
Dr Anton on Ss

(Zur ra der Freitagsabstinenz einem lokalen Feier-
tag.)} In ist ersten Freıtag 1m Maımonat große Flur-
prozession un: elobter Feijertag für die Gemeiıinde. Eınige
Famıiıhen Au der achbargemeinde, die kirchenrechtlich nıcht
dazu gehören, aber der ähe der Kirche in die ach-
bargemeinde gehen, und den Weıertag 1m Hause und In der
Nachbargemeinde mitfelern, sınd 1im Zweifel, obh s]1e eısch

durifen Was ist den Leuten antworten
Bevor der NEUE eX ın Ta etireten, galt ach dem

allgemeinen Recht das Fleischverbot anl Freıtag 1U  — ann als
aufgehoben, wenn das Weihnachtsfest qauf einen Freıtag fiel
Wohl WAaTe für verschiedene LäAander auch firuher schon be-
sondere Vergünstigungen egeben, ach denen dieses Verbot
auch anderen Feiertagen aufgehoben wurde. Der NeUe€e Ko-
dex hat diese Verguünstigung auf die an Kırche ausgedehnt;
Ca 1252, ‚„‚Diebus dominicıs vel festis de praecepto lex
abstinentlae cessat.‘ Es heißt ‚„ Festis de praecepto.“ Das
sınd gegenwärtig NUFr och die bekannten zehn Feiertage, diıe
1m Call. 1247 aufgezählt erscheinen. Selbst die Patronsfeste -
terhegen nıcht mehr dem Feiertagsgebot. Neue Feste einzufüh-
IcCNnh, nıcht unter die kKompetenz des Bischofs, sondern der
obersten kirchlichen Behörde (can. 1244, Der Bischof kann
u  m für einen Einzelfall vorübergehend einen Feiertag anord-
@en (1b „„PCX modum tantum actus’‘), sel für die n  €
Diözese, se1 für einzelne Orte

Damit ersteht sogleıc. eine erste rage bezüglıch 1Sseres
Falles: en die Bewohner der Pfarrgemeinde selber
das ecC. jenem Freıtag das Fleischverbot als aufgehoben

betrachten? Aus der eben dargelegten Rechtslage ergıbt sıch
die Antwort: nelın! Es ist eın „‚festum de praecepto‘, das
cs sich ler handelt Daran andert auch nıchts, daß als ‚,gCe-
lobter Feijertag‘ bezeichnet wIrd. Eın gelobter Feıertag ist nicht



586 Pastoralfälle.586  ®  Pa’stérä}fäii’.%.  ein gebotener Feiertag im rechtlichén5inne, da ein solcher nur  von der obersten kirchlichen Autorität oder für einen Einzel-  fall vorübergehend vom Ortsordinarius angeordnet werden kann.  Aber immerhin, es ist ein gelobter Feiertag; also doch auf  Grund eines Gelübdes verpflichtend, geboten? — Daß die Hei-  ligung eines bestimmten Tages zum Gegenstand eines Gelübdes  genommen werden kann, ist außer allem Zweifel. Ist doch die  Heiligung eines Tages ein religiöser Akt, genauer gesagt, eine  Mehrheit von religiösen Akten, wozu sogar der höchste Akt  unserer Gottesverehrung gehört, das heilige Meßopfer. So kann  der einzelne unter den entsprechenden Voraussetzungen durch  ein Gelübde die Pflicht — auch eine strenge Pflicht — über-  nehmen, einen bestimmten Tag als Feiertag zu heiligen. Der  einzelne, ja! Die Gemeinschaft? — Nein! Außer insofern jedes  Glied der Gemeinschaft das Gelübde persönlich ablegt oder ein  Gelübde, das andere (etwa die Vorsteher der Gemeinschaft) zu-  gleich für ihn abgelegt, bewußt und mit freier Entschließung  gutgeheißen hat. Das Gelübde ist ein Gott gemachtes Verspre-  chen, setzt als solches eine bewußt und frei übernommene per-  sönliche Bindung voraus. Dem Wesen des Gelübdes widerspricht  es, daß mich ein Versprechen bindet, das ein anderer gemacht  hat. Dasselbe wird im Kodex festgelegt, wenn es im can. 1310,  $ 1, heißt: „Votum non obligat, ratione sui, nisi emittentem.““  Nach diesem Grundsatz haben wir die Fälle zu beurteilen, in  denen es sich um Gelübde handelt, die von Kommunitäten, von  Städten, Ländern u. s. w. abgelegt sind. Diese Gelübde ver-  pflichten als solche nur jene Personen, die sie abgelegt haben,  gewöhnlich die Vorsteher der Gemeinschaft; die übrigen Mit-  glieder der Gemeinschaft nur dann und nur so weit, als sie das  Gelübde in irgend einer Form zu dem ihrigen gemacht haben.  — Damit wird nicht geleugnet, daß durch ein derartiges Ge-  lübde eine wirkliche Verpflichtung für eine Kommunität ge-  schaffen werden könne. Nicht zwar durch das Gelübde als sol-  ches; wohl aber kraft des Gehorsams, den die Untertanen der  Obrigkeit schulden, wenn diese innerhalb ihrer Kompetenz Ge-  setze gibt oder Vorschriften aufstellt. Daher auch in dem eben  angeführten Kanon der einschränkende Ausdruck: „ratione sui“.  Das Gelübde als solches verpflichtet nur den, der es abgelegt.  Dagegen auf andere Titel hin kann sich ‚seine Verpflichtung  auch auf andere Personen erstrecken. Ein solcher Titel ist auch  das Recht der Obrigkeit, innerhalb ihrer Kompetenz Gesetze  und Vorschriften zu erlassen. — Innerhalb ihrer Kompetenz!  Daraus ergibt sich unser Urteil über jene gelobten Feiertage.  Wenn nach can. 1244 die Einführung neuer Feiertage — das  gleiche gilt von Fast- und Abstinenztagen — der Kompetenz  der untergeordneten kirchlichen Stellen entzogen ist, dann isteın gebotener elerta: 1m rechtlichen Sinne, da eın solcher HUr
von der obersten kıirc  1chNhen Autorität Ooder für einen Eiinzel-
fall vorübergehend VO Ortsordinarıus angeordnet werden annn

Aber immerhin, ist ein gelobter Feılertag; a1so doch qauf
TUn eines eiu  es verpilichtend, geboten? Daß die He1i-
lıgung eines bestimmten a  es ZU Gegenstand eines eiu  es
S werden kann, ist qaußer allem Zweifel ist doch die
Heıligung eines ages eın relig1öser Akt, r gesagt, i1ne
ehrheı VO relig1ösen en, WOZU der höchste Akt
Nserer Gottesverehrung gehört, das heıilıge eßopfer. So annn
der einzelne unter den entsprechenden Voraussetzungen HTC
eın Geluüubde die Pflicht auch iıne strenge Pflicht ber-
nehmen, einen bestimmten Jag als Feıertag heiligen. Der
einzelne, ja! Die Gemeinschafift? Neıin! er insofern jedes
1e der Gemeinschaft das Gelübde persönlich ablegt oder ein
Gelübde, das andere (etwa die Vorsteher der Gemeinschaf{ft) -
gleich für iın abgelegt, bewußt und mı1ıt freler Entschlıeßung
gutgeheißen hat Das Gelübde ist ein ott gemachtes Verspre-
chen, Seiz als solches eine bewußt un freı uübernommene pPCI -
söonlıche Bindung OFaus Dem W esen des eiu  es wılderspricht
C: daß miıch eın Versprechen bındet, das ein anderer gemacht
hat asselbe wIird 1m eX festgelegt, WE 1m Can. 1310,

1, €l ‚„‚Votum NON oblıgat, ratione Sul, 1S1 emittentem.“
Nach diesem Tundsatz en WIT die beurteılen, 1in
denen sich Gelübde handelt, die VOI Kommunitäten, Vo

Städten, Ländern W. abgelegt sınd. Diese Gelubde VelI:>-

pflichten als solche DUr jene Personen, die sS1€e€ abgelegt haben,
gewöÖhnlıch die Vorsteher der Gemeinschaft; dıe übrıgen Mıt-
heder der Gemeinschaft LLUFLC dann und 1Ur weıt, x1s sS1e das
Gelübde iın ırgend einer orm dem hrıgen emacht haben.

Damıiıt wIrd nıcht geleugnet, daß UrCc. eın derartiges (Ge-
iıne wirkliche Verpüdichtung für ıne kommunitaät gC-

chaffen werden könne. 1C. WAar durch das Gelübde qals sol-
ches; ohl aber ra des Gehorsams., den die Untertanen der
Obrigkeit schulden, W CI diese innerhalb ihrer Kompetenz (Ge-
seize gıbt oder Vorschriften aufstellt. er auch in dem eben
angeführten Kanon der einschränkende Ausdruck: „ratiıone Sul .  m.
Das Gelubde als olches verpflichtet 1U den,; der abgelegt.
Dagegen qauf andere Tıtel hın annn sich seıne Verpflichtung
aquch auf andere Personen erstrecken. kın olcher 1ıtel ist auch
das ec. der Obrigkeit, innerhal ihrer Kompetenz Gesetze
und Vorschriften erlassen. Innerhalb ihrer Kompetenz!
Daraus ergıbt sich Urteil ber jene elobten Felertage.
Wenn ach Call. 1244 die Einführung Felertage das
leiche gilt VO.  } ast- un Abstinenztagen der Kompetenz
der untergeordneten kirc  ıchen Stellen entzogen ist, dann ist
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auch . jener Titel für die Einführung gelobter Feiertage besei-
tigt, nämlich die Bindung Urc die rechtmäßig befehlende
Obrigkeıt; us$s  M' wWenn der Bischof einen derartigen
FeJertag ıIn einem FEinzelfall für seine DiOzese oder eine Ge-
meinschaft innerhalb seiner Diözese vorübergehend qufstellen
wollte Von dıiesem besonderen abgesehen, ann eın
lobter Feıertag ıu  —_ weıt un 19858  jn für jene Verpflichtung ha-
ben, die das Gelubde selber abgelegt oder Uurec iıhre freie Zu-
stimmung em hrıgen emacht haben

Da könnte jemand en Einwand erheben, beı olchen ge-
lobten Felertagen handle sich gewöhnlıch Feste, die VO

den Vorfahren überkommen sind und darum AUuSs Pıetät un
relig1öser Observanz ZU halten selen. Soll damıt eine strenge
Pflicht behauptet werden, dann_ıst diese Annahme als ımng ab-
zulehnen. en ın der 49# solche lokale Felertage vielfach
noch gehalten werden WIT mussen als schöne und lo-
benswerte Sitte bezeichnen, der i1n1an mıiıt pletätvoller. TIreue
testhalten sollte eıne Verpflichtung aber ist nıcht mehr VOI-
handen Bereits 17 Februar 1918 hat die Kommissıon ZUu

interpretation des eX auf eine diesbezüglıche Anifrage die
Antwort egeben, daß alle übrigen Feste, dıe nıcht 1m Can. 1247
aufgezählt werden, iın Zukunft nıcht mehr gebotene Felertage
sınd, auch W sie Del irgend einem Volke, ın einer Diözese
oder einem Örte, se1l  - auf TUn eınes partıkulären Ge-
seizes, sel nfolge einer selbst hundertjährıgen ewohnheıt
oder aqauch einer besonderen Konzession des eiligen Stuhles,
hıslang eboten Sewesen wären, „l1ta ut in 11S dıebus 1910) p-
lus ıdeles urgeat duplex obligatio qudiendı Missam et absti-
nendiı ab oper1ıbus servilibus®‘. Übrigens bezüglich gelob-
ter Felertage schon an Vo  — Erscheinen des Kodex Entschel-
dungen VO Rom> dahin lautend, daß solche Felertage
für spätere Generationen keinerleı Verbindlichkeıit besıtzen,
auch Wenn der Bischof die FKinführung des Felertages gestatiet
oder Sar vorgeschrieben hätte Eıne solche Verbindlichkeit oOnNnNn-
ten die Feiertage DU durch die Autoritäat des Apostolischen
tuhles erhalten, nachdem bereıts an VIIT die Einführung
Neuer Felertage dem Römischen Stuhle vorbehalten hatte
Wenn Lehmkuhl i1l. 590) ine gewl1sse Verpflichtung‘ für
die Nachkommen annehmen ıll aus einer Art Vertrag mıiıt
ott oder aus einer Dankesschuld, die auch späateren Geschlech-
tern obliege, WO das selnerzeıtige elu miıt der Befreiung
VvVo einem rohenden Übel zusammenhängt, ann werden WIT
das als einen pädagogisch-paränetischen Titel zugeben,
miıt dem die Hıirten der Gläubigen solche VO  ; den Vätern a  ber-
kommene relıgiöse Vermächtnisse In ihren Gemeinden hoch-
halten sollen; von einer strikten Verpflichtung aber ann trotz-



Pastoralfälle.
dem keine Rede se1ln. Oder WEeNnn WIT von einer gewissen Ver-
pflichtung 2A2US Dan  arkeıt un Piıetät sprechen wollen, dann
obliegt diese Pflicht den Vorstehern der Gemeinschaft;: diıe
Pilicht nämlich, ihrerseıits tun, W.as ihres Amtes ist, damıt
EeEIN derartıiger relig1öser Brauch, die kırchliche Feierlichkeit,
dıe Prozession U, W, eingehalten wIird. Die Mitglieder der Ge-
meinschaft dazu verpflichten, können sS1e indessen nıcht
Wie weıt in klösterliıchen Gemeinschaften dıe Rechtslage eine
andere ist, in Hinsıcht auf den elobtien Gehorsam, soll Jer
nıcht na  her untersucht werden.

Dıiıe nwendung für die Gemeinde N In Fall
ıst unschwer machen. ach allgemeinem Rechte können die
Mıtghieder dieser Gemeinde nıcht den NSpruc. erheben.,
dem erwähnten gelobten Feıjertage VO Abstinenzgebot entbun-
den ein. Damiıt ist auch für diıe Familıen der Nachbar-
gemeinde, die den Felertag mitfelern, die ra entschıeden.

WIrd die Wirklichkeıt oft milder se1in. Die i1scho{ie kon-
NenNn vielilac. Ta besonderer Ermächtigung das Fasten- und
Abstinenzgebot mildern, wI1e ja auch häufig geschehen
püeg Unter diesen partikulärrechtlichen Miılderungen ann
sıch auch die eine en, daß das Abstinenzgebot Freitagen
aufgehoben wird, sooft eın VO Volke gehaltener Felertag auf
einen Freitag fällt, auch WEeNN nıcht den allgemein SC-
botenen FelJıertagen gehört. Oder ann für einen bestimmten
Ort mıiıt Rucksicht auf einen okalen Feıjertag iıne besondere
Dispens VO Abstinenzgebot gegeben worden sein. dann
dıe Famıilıen der Nachbargemeinde, die den Feilertag mıiıt die-
SCr Gemeinde halten, auch Vo Abstinenzéebot entbunden sind,
WITrd nıcht einmüutıg entschieden werden. Eher och wIrd das
zugestanden werden, die allgemeıne Fastenordnung der Di0-
Zese eine solche Vergünstigung nthält Aber auch wWwWenn für
einen estimmten Ort eine besondere Dıspens VvVo Abstinenz-
gebot egeben ıst, wıird Inan diese vernünftigerwelse, solange
dıe gegenteılıge Absıcht des Oberen nıcht feststeht, auch für
solche Familıen gelten lassen dürfen, diıe mıt Rücksicht auf
die besonderen ortlichen Verhältnisse 1S5C dem relıg1ösen
Leben der Gemeinde teilnehmen, auch WenNnl sS1e rechtlich

einer anderen Pfarrgemeinde ehören.
St Gabriel, Mödling. Prof oNhım

(Baptismus privatus illicıtus.) Tıtıus, eın lau SeCWOTL-
dener OM1 hat mıt Berta, einer Protestantın, VOT dem aka-
tholischen Religionsdiener eine ı1schehe geschlossen. Als das
erste Kınd kam, wollte der Vater katholisch, die Mutter da-

protestantisch taufen lassen Resultat: das Kınd 1e
ungetauft. DIie Mutter des Titius, eine sehr brave Katholikın,
empfand daruber herben chmerz und eschloß, der traurıgen


